
 

 
 

These 1:  

a) Ist eine weitergehende Definition der Bedarfe notwendig (Regelbedarf, Mehrbedarf, 
Sonderbedarf? 

 
 Ja: 19  
 Nein: 5 
 Enthalten: 5 

  

b) Wenn eine Regelung erfolgen würde, sollen alle Bedarfe ausdrücklich definiert werden, 
beispielsweise in einer Norm, in einer Verordnung oder der Düsseldorfer Tabelle.  

 
 Gesetz: 0 
 Verordnung: 9 
 Düsseldorfer Tabelle:  9 
 Leitlinien / Unterhaltsgrundsätze: 6 
 Enthalten: 5 

  

c) Soll de lege ferenda nur noch zwischen Regelbedarf und Zusatzbedarf (Mehrbedarf und 
Sonderbedarf) differenziert werden (mit noch zu klärenden Konsequenzen, beispielsweise 
im Hinblick auf das Erfordernis der Mahnung)?  

 
 Ja: 19 
 Nein: 5 
 Enthalten: 5 

  
 

These 2:  

a) Sollte § 1610 BGB de lege lata dahin ausgelegt werden, dass der Bedarf nach den 
beiderseitigen Einkommen beider Eltern zu bestimmen ist?  
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 Ja: 18 
 Nein: 4 
 Enthalten: 7 

 

b) Sollte dies de lege ferenda ausdrücklich im Sinne einer Legaldefinition in das Gesetz 
übernommen werden?  

 
 Ja: 10 
 Nein: 8 
 Enthalten: 11 

 
 
These 3: 

Sollen Naturalunterhaltsleistungen des betreuenden Elternteils in anderen 
Unterhaltsverhältnissen de lege lata berücksichtigt werden, wenn der betreuende 
Elternteil leistungsfähig ist? 
 
 Ja: 19 
 Nein: 6 
 Enthalten: 5 

  
 
Wenn ja; sollen Naturalunterhaltsleistungen berücksichtigt werden, sobald die Betreuung 
des Kindes vorgetragen ist?  
 
 Ja: 16 
 Nein: 6 
 Enthalten: 8 

  
 
These 4: 

Ist bei der Bemessung des Naturalunterhalts ein Selbstbehalt beim betreuenden Elternteil 
zu berücksichtigen?  
 
 Ja: 23 
 Nein: 2 
 Enthalten: 5 

 
 
 



Wenn ja, soll der angemessene Selbstbehalt berücksichtigt werden?  
 
 Ja: 24 
 Nein: 2 
 Enthalten: 4 

  
 
These 5: 

Bedeutet die geänderte Rechtsprechung, dass das Kind gegen den betreuenden Elternteil 
einen Rechtsanspruch auf Naturalunterhalt hat? 
 
 Ja: 8 
 Nein: 14 
 Enthalten: 8 

 
 
These 6:  

Sollte das Unterhaltsrecht vereinfacht werden. 
 
 Ja: einstimmig 
 Nein: - 
 Enthalten: - 

  
 
These 7: (Eckpunktepapier)  

a) Brauchen wir de lege ferenda ein einheitliches, konkretes Rechenmodell für das 
asymmetrische Wechselmodell?  
 
 Ja: 26 
 Nein: 0 
 Enthalten: 4 

  
 
b) Sollte de lege ferenda ein einheitliches, konkretes Rechenmodell auch für das 
symmetrische Wechselmodell entwickelt werden? 
 
 Ja: 25 
 Nein: 0 
 Enthalten: 5 

  


